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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
ROBERT GRAF 

Zl. 10.101/488-XI/A/1a/88 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wie n 

---.... __ ....... _----~--.,~_ .. _.."."...--....,-
des Nationalrates XVII. Gesctzgebungspc:riode 

Wien, 4.J.}f~ 

:l9081AB 

1989 -01- 05 

zu 2S38/J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischrn Anfrage Nr. 

2938/J betreffend Abfertigungen des verk0hrsbüros[ für die eh0ma­

ligen Geschäftsführer Fei tl und Sokol, welche diel Abgeordn(~ten 
Haigermoser und Eigruber am 10. November 1988 an ~ich richteten, 

I 

beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: ! 
I 
I 
1 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Da die Arbeitnehmer des Verkehrsbüros nach dem 

I 

I 

I 
I 

I 
• I d lni er 

1 

Touristik-

branche üblichen Gehaltsschema bezahlt werden, kahn ich ausschlie­

ßen, daß diese Gehälter auf die AbfertigungsansprUche von Sokol 
I 

und Feitl zurückzuführen sind. I 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

I 

i 
I 

I 
Als Vertreter der Eigentümerrechte des Bundes an: der Akt iengesell-

I 

schaft Österreichisches Verkehrsbüro habe ich deml Österreichischen 

Verkehrsbüro zu dem Vorschlag, daß die von Herrn Fritz Alexander 
! 

Fei tl am 4.5. 1982 eingebrachte Klage, mit w,9lcherl er die am 5.2. 1982 

ausgesprochene Entlassung bekämpft, mit einem Vergleich beendet wer­

den kannte, mitgeteilt, daß ich diesem Vorschlag bicht zustimme. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Ja, ich werde dafür eintreten. 
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Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Da der § 159 Abs. 2 und 3 StGB einen strafrechtlichen Tatbestand 

normiert, hätte nie eine "Klage" sondern allenfalls eine Anzeige 

erstattet werden können. Dies wäre jedoch nur innerhalb der Ver­

jährungsfrist, welche hinsichtlich dieses Tatbestandes flinf Jahre 

beträgt und vor dem 5.2.1982 zu laufen begonnen hat, möglich ge-

wesen. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Gemäß den mir vom Vorstand der Österreichischen Verkehrsbliro AG 

vorgelegten Informationen wird das Unternehmen im Jahr 1988 vor­

aussichtlich ein positives Betriebsergebnis erreichen. Genaue An­

gaben liber die Höhe des Betriebsergebnisses können erst nach Er­

stellung des Jahresabschlusses flir das Jahr 1988 gemacht werden. 

Zu Punkt 6 der Anfrage: 

Ein Vergleich der Erhebungen des Rechnungshofes liber die Gehälter 

von Unternehmungen des Fremdenverkehrs mit anderen Unternehmen der 

"Verstaatlichten" ist aufgrund der Unvergleichlichkeit der Branchen 

nicht möglich. Verglichen werden kann nur das Einkommen der Arbeit­

nehmer des Verkehrsbliros mit anderen Bereichen der Fremdenverkehrs­

branche. Bei der im Rechnungshofbericht angeflihrten Erhebung sind 

Reisebliros, die ebenfalls im Eigentum der Österreichischen Verkehrs­

bliro AG stehen, getrennt ausgewiesen, im Bereich des Verkehrsbliros 

selbst jedoch auch Arbeitnehmer mitberlicksichtigt, die in anderen, 

ebenfalls der Verkehrsbliro AG angehörenden Sparten tätig sind. Die 

Mitarbeiter des Verkehrsbliros, die aus chließlich im Touristikbe­

reich tätig sind, werden nach den in 

Gehaltsschemen entlohnt. 
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